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eingehakt und durch Drehen der Spindel angespannt, dann die Notkuppelung des zweiten Wagens

lose in den Haken des ersten Wagens hineingelegt. Das Anspannen der Kuppelung bewirkt eine

Milderung der Stöße beim Anziehen sowie beim Bremsen, da die Wagen nicht auflaufen können;

es vermehrt jedoch den Widerstand des Zuges beim Durchfahren von Krümmungen. Güterzüge

fahren daher im allgemeinen mit nicht angespannten Kuppelungen, während Personen- und

Schnellzüge straff gekuppelt sind. Da beim Kuppeln zweier Wagen ein Arbeiter unter die

Puffer kriechen muß, um an die Kuppelungshaken und -schrauben heranzukommen, ist der Vor-

gang mit Gefahren für das Leben und die Gesundheit des Arbeiters verknüpft. Man hat daher

automatische Kuppelungen ersonnen, bei denen die Verbindung durch einfaches Aneinander-

drücken der Wagen geschieht, während das Lösen der Kuppelung von der Seite des Wagens

erfolgen kann. Diese in den Vereinigten Staaten von Amerika gesetzlich vorgeschriebene Kuppe-

lung hat sich in Europa noch keinen Eingang verschafft, da die Kosten für ihre Einführung un-

geheuer groß sind und ferner zunächst eine Übergangskuppelung geschaffen werden müßte, die

ein Kuppeln von Wagen mit der alten und der neuen Kuppelung gestattet. Da ferner die Wagen

eines Landes auch in fremde Länder übergehen, müßte dieselbe Kuppelung gleichzeitig in allen

Staaten eingeführt werden, die einen Wagenaustausch haben. Deshalb ist an eine allgemeine Ein-

führung der automatischen Kuppelung noch nicht zu denken, zumal da auch die in Amerika

übliche Kuppelung noch erhebliche Übelstände hat, die bis jetzt nicht beseitigt werden konnten.

Nach ihrem Verwendungszweck teilt man die Wagen ein in Personen-, Gepäck-, Post- und

Güterwagen. Daneben gibt esnoch Wagen für. besondere Zwecke: Bahnmeisterwagen für Strecken-

besichtigung; Tunnelbeleuchtungswagen; Wagen mit Vorrichtungen zum Messen der Zugkraft
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Abteilwagen mit zahlreichen Einsteigetüren in den Seitenwänden, oder Durchgangswagen mit

einem einzigen oder mehreren großen Räumen, zu denen man von Endbühnen aus durch

zwei Stirnwandtüren gelangt. Zur Erzielung eines ruhigen Ganges erhalten die Personenwagen

einen möglichst großen Radstand und Drehgestelle, gute (2—3fache) Federung, doppelte Fuß-

böden und Seitenwände, Filz- oder Gummizwischenlagen zwischen Kasten und Untergestell usw.

Das hölzerne Kastengerippe wird außen mit Blech verkleidet. Das meist mit einem Licht-

und Lüftungsaufbau versehene Dach der Personenwagen ist zur Ableitung des Regenwassers

leicht gewölbt, mit Segeltuch überzogen und mit Deckenmasse bestrichen. Während die Abteil-

wagen eine vollständige Trennung der „Raucher“, „Nichtraucher“ und „Frauen“ zulassen, ge-

währen die Durchgangswagen einen freien Verkehr der Reisenden und des Dienstpersonals durch

den ganzen Zug und ermöglichen eine zweckmäßige Anordnung der Aborte. Die Fig. 1072—1074

zeigen einen vierachsigen Durchgangswagen I. und II. Klasse mit Seitengang. Der Wagen hat

38 Sitzplätze; er ist im ganzen 19,44 m lang, der Wagenkasten 18,15 m, das Untergestell 18,14 m,

äußerer Radstand 15,70 m lang. Den Grundriß eines Speisewagens zeigt Fig. 1075: 1 und 2 sind

Speiseräume, davon einer für Reisende erster Klasse; 3 Aborte, 4 Küche, 5 ‘Schränke, 6 Durch-

gang, 7 überbaute Plattformen. Nach der inneren Ausstattung kann man unterscheiden Personen-

wagen I., U.,: II, IV: Klasse oder solche mit mehreren Klassen, sowie Speise-, Schlaf-, Hof-,

Salon-, Aussichts-, Kranken-, Ärzte-, Besichtigungswagen USW.

Die Wagen 4. Klasse, ebenso wie die bedeckten Güterwagen sind zum Teil mit besonderen

Vorrichtungen für den Verwundetentransport im Krieg ausgerüstet (umlegbare Plattformgeländer,

zweiteilige, breite Stirnwandtüren, Gestelle für Hängebetten usw.).


